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Leistungen zur Empfängnisverhütung 
dienen nicht der Behandlung einer Krank-
heit und stellen für die gesetzliche Kran-
kenversicherung eine versicherungs-
fremde Leistung dar. Es gibt keinen Be-
darf, den derzeitigen Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
dahingehend zu verändern, dass emp-
fängnisverhütende Mittel kostenfrei durch 
die Krankenversicherungen zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 
Bei den Ausgaben für empfängnisverhü-
tende Mittel handelt es sich um Ausgaben 
für die individuelle Lebensführung. Die 
Frage, ob empfängnisverhütende Mittel 
für Empfängerinnen und Empfänger von 
Transferleistungen oder gar für alle Ver-
sicherten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung kostenfrei sein sollen, ist eine 
gesellschaftspolitische Frage, die vom 
Bundestag zu diskutieren und zu beant-
worten ist. Wenn der Bundestag zu dem 
Ergebnis kommen sollte, dass der kos-
tenfreie Zugang zu Verhütungsmitteln ge-
wollt sei und dies von den Krankenkas-
sen organisiert werden solle, so müsste 
dies über einen Steuerzuschuss finan-
ziert werden. Die Gemeinschaft der Bei-
tragszahler der gesetzlichen Krankenkas-
sen darf nicht mit Ausgaben für die indivi-
duelle Lebensführung einzelner Versi-
cherter belastet werden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 

BDA | DIE ARBEITGEBER 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit- 

geberverbände 

 

Soziale Sicherung 

T +49 30 2033-1600 

soziale.sicherung@arbeitgeber.de 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig


